
ANHANG IX 
AUSSTELLUNG ERTEILTER TYPENGENEHMIGUNGEN FÜR DEN MOTOR/DIE MOTOR-

FAMILIE 
Stempel 

der Behörde 
Listen-Nr.:  
 
für den Zeitraum von:                                             bis:                                         
 
Für jede Genehmigung, die innerhalb des obigen Zeitraums erteilt, verweigert oder entzogen wurde, sind 
folgende Angaben zu machen: 
 
Hersteller:  
 
Genehmigungsnummer:  
 
Gegebenenfalls Grund für die Erweiterung:  
 
Fabrikmarke:  
 
Motortyp/Motorenfamilie (Nichtzutreffendes streichen):  
 
Datum der Ausstellung:  
 
Datum der Erstausstellung (bei Erweiterungen):  
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